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A n fra g e 

der Abgeordneten Dr. BROESIGKE, Dipl.Vw. JOSSECK 

an den Herrn Bundesminister fUr Finanzen 

betreffend § 6 Z. 9 lit. b Umsatzsteuergesetz' 1972 

Gemäß § 6 Z.9 lit. b UStG 1972 sind Umsätze, die unter die Gesellschafts­
steuer fallen, umsatzsteuerfrei . t~; rd zum Bei spi e 1 bei der Gründung oder 

bei der Kapitalerhöhung einer Ges.m.b.H. (gleiches gilt auch für die Kom­

rnanditeinlagen bei einer Ges.rn.b.B. & Co. KG) ein Unternehmen als Sachein­
lage eingebracht) so unterliegt dieser Vorgang der Gesellschaftssteuer 
und ist daher nach § 6 Z.9 lit. b UStG 1972 umsatzsteuerfrei. Da es sich 

bei der Befreiungsbestimmung des § 6 Z. 9 lit. b UStG 1972 um eine soge­
nannte unechte Befreiung handelt, muß in allen den genannten Fällen eine 
Vorsteuerberichtigung vorgenommen werden. Das stellt ohne Zweifel eine 
vom Gesetzgeber nicht gewollte tlärte dar, denn die Vorsteuerberichtigung 
nach § 12 Abs. 11 UStG 1972 fUhrt zu einer ganz erheblichen Doppelbe­
lastung, die der Gesetzgeber mit der Befreiungsbestimmung des § 6 Z.9 lit.b 
UStG 1972 gerade verhindern wollte. Das Verbot des Vorsteuerabzuges sollte 
deshalb in den genannten Fällen auf jene Vorsteuern beschränkt bleiben, die 

mit der t\usgabe von Gesel1schafts~nteilen in einern unmittelbaren Zusarrurnen­

hang stehen. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den Herrn Bundesminister 
fUr Finanzen die 

Anfrage 

Welche Rechtsauffassung vertritt das Bundcsministeriurn fUr Finanzen in 
dieser Angelegenheit,und ist beabsichtigt, diese Frage erlaßmäß-ig klarzu-· 
stellen? 

Wien, 1976-06-29 
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